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Bedingungen der Softwarepflegevereinbarung                                      
 
  
1. Vertragsgegenstand 
 
1.1  Diese Bedingungen für Softwarepflegevereinbarung lie-

gen den Leistungen von der Carl Zeiss AG Industrielle 
Messtechnik (nachfolgend CZ IMT genannt) aus der Soft-
warepflegevereinbarung mit dem Auftraggeber gemäss 
dem darin und in den vereinbarten Leistungsbeschreibun-
gen festgelegten Leistungsumfang ausschliesslich zu-
grunde. Abweichende oder ergänzende Vereinbarungen 
– insbesondere auch entgegenstehende Einkaufsbedin-
gungen des Auftraggebers – gelten nur, wenn CZ IMT 
diese ausdrücklich und schriftlich unter Hinweis darauf, 
dass es sich um eine Änderung oder Ergänzung der Soft-
warepflegevereinbarung handelt, bestätigt; dies gilt auch 
dann, wenn CZ IMT entgegenstehenden Einkaufsbedin-
gungen im Einzelfall nicht ausdrücklich widerspricht. Auf 
die Schriftform für Änderungen und Ergänzungen kann 
nur aufgrund schriftlicher Vereinbarung verzichtet wer-
den.  

 
1.2 Sollten einzelne Klauseln dieser Softwarepflegevereinba-

rung ganz oder teilweise ungültig sein, so berührt das die 
Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile 
solcher Klauseln nicht.  

 
 
2.  Leistungen 
 
2.1 Die von CZ IMT unter der Softwarepflegevereinbarung an 

den Auftraggeber zu erbringenden Leistungen sind in In-
halt und Umfang in den Leistungsbeschreibungen zur 
Softwarepflegevereinbarung festgelegt.  

 
2.2 CZ IMT erbringt die Softwarepflege im Rahmen dieser 

Vereinbarung nur für die jeweils zeitlich letzte Hauptrevi-
sion, die CZ IMT freigegeben hat. Unterstützungsleistun-
gen für frühere Programmversionen erbringt CZ IMT nur 
gegen gesonderte Berechnung; CZ IMT ist jedoch nicht 
verpflichtet, solche Leistungen zu erbringen.  

 
2.3 Nicht zum Leistungsumfang nach der Softwarepflegever-

einbarung gehören: 
  

a) die Beseitigung von einzelnen Programmfehlern in 
der beim Auftraggeber befindlichen Vertragssoft-
ware im Einzelfall nur für den Auftraggeber 

b) die Installation der Softwarerevisionen und Soft-
wareupdates sowie von Firmwareergänzungen auf 
dem jeweiligen Rechner zu dem Koordinatenmess-
gerät beim Auftraggeber und 

c) systemtechnische und anwendungstechnische Un-
terstützung vor Ort. 

 
2.4 Auf Wunsch des Auftraggebers erbringt CZ IMT  
 Installationsleistungen sowie systemtechnische und 
 anwendungstechnische Unterstützung vor Ort gegen 
 gesonderte Berechnung.  
 
 
3.  Systemverantwortlicher 
 
3.1 Der Auftraggeber benennt an CZ IMT schriftlich innerhalb 

von 4 Wochen nach Vertragsbeginn als Ansprechpartner 
für die Softwarepflege einen Systemverantwortlichen und 
einen Stellvertreter. Änderungen in der Person der An-
sprechpartner teilt der Auftraggeber unverzüglich schrift-
lich mit. 

 
3.2  CZ IMT sendet Softwarerevisionen und Updates, Doku-

mentation, Anleitung und sonstigen Schriftverkehr im 

Rahmen dieser Pflegevereinbarung an den Systemver-
antwortlichen.  

 
3.3  Die Softwareinstallation darf nur von einem Systembe-

treuer vorgenommen werden.  
 
 
4.  Fehlermeldung und Fehlerbeseitigung  
 
4.1 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Software 

jeweils nur einen bestimmten Entwicklungsstand des Da-
tenverarbeitungsprogramms darstellt und ihrem Wesen 
nach nicht fehlerfrei sein kann.  

 
4.2  Gemeldete, für das jeweilige Programm nicht erhebliche 

Fehler berücksichtigt CZ IMT bei der Überarbeitung der 
Programme im Rahmen der allgemeinen Softwarerevisi-
onen; der Zeitpunkt und die Art und Weise der Fehlerbe-
seitigung bleiben CZ IMT vorbehalten. Ein Programmfeh-
ler in diesem Sinne liegt nur vor, wenn die Funktion des 
Programms mit den Spezifikationen der Dokumentation 
nicht übereinstimmt. Ein Fehler muss beschreibbar und 
jederzeit reproduzierbar sein. 

 
4.3  Gelingt es CZ IMT nicht, einen Fehler selbst zu reprodu-

zieren, kann CZ IMT die Reproduktion des Fehlers vor Ort 
zusammen mit dem Auftraggeber versuchen. Der Auf-
traggeber wird CZ IMT dabei unterstützen. Stellt sich ein 
vom Auftraggeber gemeldetes Softwareproblem als an-
wendungstechnisches Problem oder als vom Auftragge-
ber verursachter Softwarefehler heraus, ist CZ IMT be-
rechtigt, dem Auftraggeber den Aufwand in Rechnung zu 
stellen. 

 
 
5. Voraussetzungen der Softwarepflege 
  
5.1  Aktuelle Revision der Vertragssoftware. Diese muss 

durch ein Softwareupgrade erworben werden. 
 
5.2  Der Auftraggeber muss auf eigene Kosten nach den An-

gaben von CZ IMT zu dem bei ihm in Anwendung befind-
lichen Revisionsstand der Vertragssoftware und des Be-
triebssystems  

 
a) eine ausreichend konfigurierte Rechnerhard-/ Firm-

ware und die erforderlichen Ein- und Ausgabegeräte 
bereitstellen und 

b) die Nutzungsrechte für die Software erworben ha-
ben. 

 
5.3 Der Anspruch des Auftraggebers auf Softwarepflege nach 

dieser Vereinbarung besteht nicht, wenn der Auftragge-
ber selbst oder Dritte Veränderungen an der zu pflegen-
den Software oder dem Koordinatenmessgerät ein-
schliesslich Rechner und Peripheriegeräten vorgenom-
men haben, es sei denn, der Auftraggeber weist nach, 
dass sich die Veränderung auf die Softwarepflegeleistun-
gen nicht auswirkt. 

 
5.4 Der Auftraggeber wird nach Absprache mit CZ IMT alle 

Informationen zur Verfügung stellen, die zu einer pflicht-
gemässen Erfüllung der Softwarepflegevereinbarung not-
wendig sind. 

 
5.5 CZ IMT ist berechtigt, die Softwarepflege durch Dritte 

durchführen zu lassen. Der Auftraggeber erklärt sich da-
mit einverstanden, dass sein Name, seine Anschrift sowie 
die in der Softwarepflegevereinbarung enthaltenen Daten 
den Lieferanten von Betriebssystemen, von Software, von 
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Rechnern und anderen Geräten oder Geräteteilen sowie 
sonstigen Dritten, die CZ IMT zur Durchführung von Leis-
tungen für die Erfüllung ihrer Pflichten aus dieser Verein-
barung heranzieht, mitgeteilt werden. 

 
5.6 Die Abtretung von Ansprüchen des Auftraggebers aus 

dieser Vereinbarung an Dritte ist ausgeschlossen. Dies 
gilt auch für Ansprüche von CZ IMT gegenüber dem Auf-
traggeber. 

 
 
6. Rechte an Software und Dokumentation  
 
6.1  Erwirbt der Auftraggeber nach Massgabe der Leistungs-

beschreibung Nutzungsrechte, gewährt CZ IMT dem Auf-
traggeber an den Softwarerevisionen (Hauptrevision, 
sonstige Updates), Firmware Ergänzungen, den dazuge-
hörigen Dokumentationen und sonstigen Unterlagen, die 
CZ IMT im Rahmen dieser Vereinbarung liefert, ein zeit-
lich nicht begrenztes, nicht ausschliessliches und nicht 
übertragbares Nutzungsrecht zum internen Gebrauch für 
den jeweiligen Rechner desjenigen Koordinatenmessge-
rätes, für das der Auftraggeber diese Pflegevereinbarung 
mit CZ IMT abgeschlossen hat. Alle sonstigen Rechte an 
der Vertragssoftware bleiben bei CZ IMT. 

 
6.2 Der Auftraggeber darf die Vertragssoftware und das Be-

triebssystem, die Softwarerevisionen und Updates, die 
dazugehörigen Dokumentationen und sonstigen Unterla-
gen, die er im Rahmen dieser Vereinbarung erhält, Dritten 
nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von CZ IMT 
zugänglich machen.  

 
6.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, ausschliesslich für Siche-

rungs- und Archivzwecke, als Ersatz oder zur Fehlersu-
che eine Kopie der Vertragssoftware, des Betriebssys-
tems und der Softwarerevisionen anzufertigen. Er ist ver-
pflichtet, auf allen Kopien die im Original enthaltenen Ei-
gentums-, Urheberrechts- und sonstigen Vermerke, 
Kennzeichnungen und Erläuterungen, mindestens aber 
den folgenden Urheberrechtsvermerk, anzubringen: 

 
a) auf der Vertragssoftware: 

„Copyright Carl Zeiss AG, Industrielle Messtechnik. 
Alle Rechte vorbehalten. 

Vervielfältigungen jeder Art nur mit Genehmigung 
von Carl Zeiss AG Industrielle Messtechnik  

zulässig“. 
b) auf dem Betriebssystem: 

„Copyright des jeweiligen  
Betriebssystemherstellers.  
Alle Rechte vorbehalten.  

Vervielfältigungen jeder Art nur mit Genehmigung 
von „Name des Betriebssystemherstellers“  

zulässig“. 
 
6.4 Die Vertrags- und Betriebssystem-Software ist urheber-

rechtlich geschützt. Dem Auftraggeber ist nicht gestattet,  
 

a) die Software ganz oder teilweise abzuändern, zu 
übersetzen, zurückzuentwickeln, zu dekompilieren o-
der zu deassemblieren, 

b) von der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder 
das schriftliche Material zu vervielfältigen, 

c) die Software ganz oder teilweise in ursprünglicher o-
der abgeänderter Form oder in mit anderer Software 
zusammengemischter oder in anderer Software ein-
geschlossener Form zu kopieren oder anders zu ver-
vielfältigen (Ausgenommen hiervon ist die Anferti-
gung von Kopien der Datenverarbeitungsprogramme 
zum bestimmungsgemässen Gebrauch und zur Da-
tensicherung gemäss Ziffer 6.3), 

d) Kennzeichnung und Urheberrechtsvermerke auf Soft-
ware und den Datenträgern zu verändern oder zu ent-
fernen. 

 
 
7.  Gewährleistung 
 
7.1  CZ IMT wird Werkstoffmängel an im Rahmen der  Soft-

warepflege gelieferten Datenträgern, Firmware-Ergän-
zungen und schriftlich überlassenen Unterlagen nach ei-
gener Wahl durch Lieferung einer mangelfreien Ware o-
der durch Nachbesserung beheben.  

 
7.2  CZ IMT beseitigt Mängel in den Softwarerevisionen und 

Updates nach eigener Wahl durch Hinweise (telefonisch 
oder schriftlich) zur Vermeidung oder Umgehung der Aus-
wirkungen oder durch Übersendung von Patch-Sätzen o-
der einer neuen Softwarerevision. 

 
7.3  Andere und weitergehende Gewährleistungsansprüche, 

insbesondere Ansprüche auf Rücktritt oder Herabsetzung 
der Vergütung, kann der Auftraggeber nur geltend ma-
chen, wenn CZ IMT ihrer Gewährleistungspflicht auch 
nach Ablauf einer vom Auftraggeber unter Ablehnungsan-
drohung gesetzten angemessenen Frist schuldhalft nicht 
nachgekommen ist oder mindestens zwei Versuche der 
Gewährleistung fehlgeschlagen sind. 

 
7.4  Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche be-

trägt 12 Monate. 
 
7.5  Für Beratungsleistungen und sonstige Leistungen, die 

nicht in der Überlassung von Hard- oder Software beste-
hen, besteht kein Anspruch auf Gewährleistung. 

 
 
8. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte 
 
8.1  Macht ein Dritter Ansprüche aus Verletzung eines schwei-

zerisch gewerblichen Schutzrechtes oder eines schwei-
zerischen Urheberrechtes gegen den Auftraggeber gel-
tend, weil dieser eine von CZ IMT gelieferte Softwarerevi-
sionen, Firmwareergänzung oder dazugehörige Doku-
mentation benutzt, ist CZ IMT verpflichtet, etwaige dem 
Schutzrechtsinhaber gerichtlich zugesprochene oder mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von CZ IMT zuge-
standene Kosten- und Schadensersatzbeträge zu bezah-
len. Vorausgesetzt ist dabei, dass der Auftraggeber CZ 
IMT unverzüglich schriftlich über derartige Ansprüche un-
terrichtet und CZ IMT alle Abwehrmassnahmen und aus-
sergerichtlichen Regelungen vorbehalten bleiben. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, CZ IMT bei der Abwehr nach 
besten Kräften zu unterstützen. Unter diesen Vorausset-
zungen wird CZ IMT dem Auftraggeber grundsätzlich das 
Recht zum weiteren Gebrauch der Softwarerevision, 
Firmwareergänzung oder Dokumentation verschaffen. 
Falls dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen 
nicht möglich sein sollte, ist CZ IMT verpflichtet, nach ei-
gener Wahl und auf eigene Kosten den entsprechenden 
Gegenstand entweder derart abzuändern oder zu erset-
zen, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder den 
Gegenstand zurückzunehmen und das dafür bezahlte 
Entgelt abzüglich eines die gezogenen Nutzungen be-
rücksichtigenden Betrages zu erstatten. 

8.2  CZ IMT hat keine Verpflichtung, falls Schutzrechtsverlet-
zungen dadurch hervorgerufen werden, dass von CZ IMT 
gelieferte Softwarerevisionen oder Updates, Firmareer-
gänzungen oder Dokumentationen nicht in der vorgese-
henen Weise verwendet oder nicht auf dem bestimmten 
Koordinatenmessgerät einschliesslich Peripheriegeräten 
eingesetzt wird.  
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9. Haftung 
 
9.1 Die Haftung von CZ IMT, ihren Mitarbeitern und Erfül-

lungsgehilfen auf Ersatz von Schäden gleich aus wel-
chem Rechtsgrund – einschliesslich Verschulden bei Ver-
tragsschluss, positive Vertragsverletzung, Verzug, Un-
möglichkeit und unerlaubte Handlung – ist, vorbehaltlich 
der weiteren Einschränkungen in den folgenden Absät-
zen, auf Fälle beschränkt, in denen 

 
a) der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

oder das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft zu-
rückzuführen ist, oder 

b) eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig ver-
letzt ist, wobei in diesem Fall die Haftung auf den 
vorhersehbaren Schaden beschränkt und der Höhe 
nach bei Sach- und Vermögensschäden auf 
100.000,00 EURO sowie bei Personenschäden auf 
1 Millionen EURO begrenzt ist. 

 
9.2  Ist der Auftraggeber Vollkaufmann, eine juristische Per-

son des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, so sind etwaige Schadenersatzansprü-
che zusätzlich zu den in im vorstehenden Absatz 9.1 ent-
haltenen Beschränkungen in der Weise eingeschränkt, 
dass CZ IMT im Falle leichter Fahrlässigkeit auch nicht für 
mittelbaren Schaden, Mangelfolgeschaden in Form des 
Vermögensschadens oder entgangenen Gewinn haftet. 
Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung von CZ IMT für 
diese Schadensart auf 100.000,00 EURO begrenzt. 

 
9.3  Für den Verlust oder die Veränderung von Daten, die 

durch Softwaremängel hervorgerufen worden sind, haftet 
CZ IMT nach Massgabe der vorstehenden Absätze nur, 
wenn der Auftraggeber diese Daten in maschinenlesbarer 
Form und in anwendungsgerechten Zeitintervallen gesi-
chert hat und gewährleistet ist, dass die Daten mit vertret-
barem Aufwand wiederhergestellt werden können. 

 
9.4 Die Haftung von CZ IMT nach dem Produkthaftungsge-

setz für Personen- oder Sachschaden an privat genutzten 
Gegenständen bei Fehlern des Liefergegenstandes bleibt 
unberührt.  

 
 
10.  Vergütung  
 
10.1  Für die Softwarepflege zahlt der Auftraggeber eine jährli-

che Gebühr. Diese berechnet sich nach der bei Beginn 
des Vertragsjahres gültigen Preisliste für die beim Auf-
traggeber vorhandene Vertragssoftware. Verlängert sich 
die Softwarepflegevereinbarung gemäss Ziffer 11., so 
richtet sich die Höhe der Vergütung für das folgende Ver-
tragsjahr nach der zum Zeitpunkt der Verlängerung gülti-
gen Preisliste. Eine Erhöhung gegenüber dem laufenden 
Vertragsjahr, die 10% übersteigt, berechtigt den Auftrag-
geber, den Vertrag innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt 
der schriftlichen Mitteilung mit Wirkung zum Ende des ab-
gelaufenen Vertragsjahres schriftlich zu kündigen. 

 
10.2  Die Vergütung ist jeweils zu Beginn des Vertragsjahres 

innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Ab-
zug zur Zahlung fällig. 

 
10.3  Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird zusätzlich berech-

net. 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Laufzeit 
 
11.1 Die Pflegevereinbarung hat eine Laufzeit von 12 Mona-

ten. Wird sie nicht einen Monat vor Ablauf von einer der 
beiden Parteien schriftlich gekündigt, so verlängert sie 
sich um jeweils weitere 12 Monate. 

 
 Beginn der Laufzeit: 
 
11.2 Bei Neulieferung des Koordinatenmessgerätes beginnt 

die Vertragslaufzeit mit dem Datum des ersten Tages im 
Folgemonat. 

 
11.3 Wird beim Neuerwerb eines Koordinatenmessgerätes auf 

einen Abschluss dieser Vereinbarung verzichtet, verbleibt 
die Gewährleistung mit der Fehlerkorrektur in der geliefer-
ten Softwarerevision. Softwareupgrades und damit Funk-
tionserweiterungen werden somit nicht gewährt. 

 
11.4 Wird die Vereinbarung später als 6 Monate nach Liefe-

rung abgeschlossen, fallen zusätzliche Kosten durch 
Softwareupgrades an. 

 
11.5 Das Recht zur ausserordentlichen Kündigung aus wichti-

gem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt ins-
besondere jede Vertragsverletzung, die ein weiteres Fest-
halten am Vertrag für die andere Partei unzumutbar 
macht. Darunter fällt auch jede unberechtigte Nutzung der 
Software. 

 
 
12.  Schlussbestimmungen  
 
12.1  Die folgenden Seiten „Leistungsbeschreibung“ sind, so-

weit die entsprechende Softwarepflegeleistung vereinbart 
ist, Bestandteil der Softwarepflege und gehen diesen Be-
dingungen für Softwarepflegevereinbarung vor. 

 
12.2  CZ IMT ist berechtigt diese Vereinbarung, Teile dieser 

Vereinbarung, bzw. Rechte und Pflichten dieser Verein-
barung an seine verbundenen Unternehmen abzutreten.  

 
12.2 Für diese Vereinbarung gilt das Recht der Schweiz. Ge-

richtsstand für alle mit dieser Vereinbarung in Zusammen-
hang stehenden Ansprüche ist ausschliesslich das sach-
lich zuständige Gericht am aktuellen Sitz der CZ IMT 
(Feldbach). CZ IMT ist jedoch zusätzlich berechtigt, den 
Auftraggeber auch an seinem Sitz in Anspruch zu neh-
men. 

  



Softwarepflegevereinbarung 
Carl Zeiss AG, Industrielle Messtechnik, Schweiz 

Version Dezember 2016  Seite 4 von 4 

Leistungsbeschreibung „Softwarepflege“                              
 
 
1.  Leistungen 
 
 Die Softwarepflege beinhaltet die Überlassung korrigier-

ter und weiterentwickelter Programmversionen der Ver-
tragssoftware und umfasst im einzelnen: 

 
1.1  CZ IMT überarbeitet regelmässig die Vertragssoftware 

und stellt dem Auftraggeber im Kalenderjahr mindestens 
eine überarbeitete Version (Hauptrevision) der gesamten 
Vertrags-software, auf geeignetem Datenträger auf Abruf 
zur Verfügung. 

 
1.2 Die jährliche Softwarepflege umfasst Anpassungen, Ver-

besserungen und Weiterentwicklungen einzelner oder 
mehrerer Mess- und Auswerteprogramme der Vertrags-
software. 

 
1.3 CZ IMT überlässt dem Auftraggeber mit der Hauptrevision 

jeweils eine überarbeitete Bedienungsanleitung in der 
Form von Austauschblättern oder einer vollständigen 
Neufassung mit einer Übersicht über alle Änderungen 
und Erweiterungen gegenüber der letzten Revision. 

 
2.  Besondere Voraussetzungen 
 
2.1 Jede Hauptrevision erfordert ggf. auch einen neuen Revi-

sionsstand der Betriebssystemsoftware, die vom Kunden 
zur Verfügung gestellt werden muss. 

 
3.  Nicht in der Softwarepflege enthaltene Leistungen 
 
3.1 Installation der Hauptrevision und der Patchsätze zur 

Fehlerkorrektur. 
 
3.2 Installation und Lieferung von Betriebssystemen. 
 
3.3 Evtl. erforderliche Firm-, Hardware oder Steuerungser-

gänzungen sowie deren Installation.  
 


